
Fassung vom 20. Februar 2024, in Kraft ab 26. Februar 2024 

Anhang 2 «Elektrizitätswerk der Stadt Zürich» zum OrgR DIB 
 
Mit vorliegendem Anhang zum Organisationsreglement des Departements der Industriellen Betriebe (OrgR DIB, AS 172.360) regelt die 
Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher die Befugnisse von Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern des Elektrizi-
tätswerks der Stadt Zürich (ewz) in Bezug auf Rechtsgeschäfte, die mit Ermessensspielräumen verbunden sind. 
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I. Organigramm 
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II. Funktionsbezeichnungen 

 

Erläuterung der verwendeten Funktionen (inkl. Laufbahnmodell und der Laufbahnstufen) 

 

Kostenstellenleitende, Projektleitende und Auftragsleitende gemäss Eintrag im SAP: Person und Projekt/Auftrag/Kostenstelle sind 
im SAP genau bezeichnet. Die Freigabeprozesse im Reflow (SAP) sind so strukturiert, dass pro Projekt/Auftrag/Kostenstelle nur eine 
bestimmte (namentlich hinterlegte) Person Ausgaben auslösen / freigeben kann. 

 

Laufbahnmodell: 

Das Laufbahnmodell besteht aus 5 Stufen und 3 Laufbahnen (Fach, Führung und Projekt) und basiert auf dem städtischen Salärsystem sowie 
den städtischen Funktionsstufen. Jede einzelne Position im ewz wurde bewertet und einer Laufbahn und einer Stufe zugeteilt. Die einzelnen 
Laufbahnstufen sind je nach den mit ihren Funktionen verbundenen Aufgaben mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und Kompetenzen ausge-
stattet. 

 

Laufbahnstufe I: Sachbearbeitung ohne Ressourcen und Budget, Auftragsbearbeitung für vorgesetzte Stellen. 

 

Laufbahnstufe II: umfasst Funktionen mit Verantwortung für die Führung eines Teams in Sachbereichen unterer Stufe, die Führung 

eines Projekts Kategorie C1 oder die Verantwortung für ein fachliches Thema; alles mit Ressourcen und Budget. 

 

Laufbahnstufe III: umfasst Funktionen zur Führung von Fachkräften und evtl. Führungskräften auf unterer Stufe, Verantwortung für 

fachliche Themen im eigenen Bereich sowie Verantwortung für Projekte der Kategorie B2; alles mit eigenen Ressourcen und Budget in 
grösserem Umfang. 

 
1 Projekte mit tiefer Komplexität.  
2 Projekte mit erheblicher Komplexität. 
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Laufbahnstufe IV: umfasst Funktionen mit Verantwortung für die Führung einer oder mehrerer Einheiten auf mittlerer Stufe, für die 

Führung eines Grossprojekts mit unternehmensweiter Bedeutung (Projekte der Kategorie A3) oder einen fachlichen Themenbereich mit 
unternehmensweiter Bedeutung; alles mit Ressourcen und Budget in grossem Umfang. 

 

Laufbahnstufe V: Mitglieder der Geschäftsleitung, die Dienstchefin oder der Dienstchef. 

 

  

 
3 Projekte mit hoher Komplexität. 
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III. Aufgabenübertragung 

A. Finanzielles 

 

1 Ausgabenbewilligungsbefug-

nisse4567 

Dienstchefin 
oder Dienstchef 
 

Leiterin oder 
Leiter Finanzen 
und Controlling 

Leiterinnen und 
Leiter der Ge-

schäftsbereiche 
und Laufbahn-

stufe IV 

Mitarbeitende 
der Abteilung 

Immobilien des 
Geschäftsbe-

reichs 
Finanzen und 

Controlling mit 
Laufbahnstufe III 

Kostenstellenlei-
tende, Projektlei-
tende und Auf-
tragsleitende 

gemäss Eintrag 
im SAP 

Neue Ausgaben 

1.1 Neue einmalige Ausgaben bis Fr. 600 000.–
8 

 bis Fr. 100 000.–  bis Fr. 100 000.– 

1.2 Neue wiederkehrende Ausgaben von 
jährlich 

bis Fr. 30 000.–9     

 
4 Vorbehalten bleiben das übergeordnete Recht und insbesondere Regelungen in Spezialerlassen des Stadtrats (vgl. z. B. Reglement über besondere 
Auslagen [Auslagenreglement, AS 177.150]). 
5 Vgl. für die Bewilligung von Informatikausgaben Art. 67 Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (ROAB, 
AS 172.101). 
6 Projektierungskosten sind entsprechend den allgemeinen Finanzbefugnissen zu bewilligen. 
7 Dem Stadtrat bleibt es vorbehalten, das Nettoprinzip gemäss § 110 Abs. 2 GG anzuwenden. Für tiefere Instanzen richtet sich die Zuständigkeit 
gemäss der Höhe der Bruttoausgaben (vgl. Art. 60 lit. b ROAB). 
8 Vgl. Anhang 3 zum ROAB 
9 Vgl. Anhang 3 zum ROAB 
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1.3 Neue wiederkehrende Ausgaben für 
Miet- und Pachtzinsen für ein und 
dieselbe Liegenschaft von jährlich1011 

bis Fr. 50 000.– bis Fr. 50 000.–  bis Fr. 10 000.–  

Gebundene Ausgaben 

1.4 Gebundene einmalige Ausgaben bis Fr. 600 000.–  bis Fr. 100 000.–  bis Fr. 100 000.– 

1.5 Gebundene wiederkehrende Ausga-
ben von jährlich 

bis Fr. 30 000.–     

Qualifiziert gebundene Ausgaben1213 

 Dienstchefin oder Dienstchef 

1.6 Qualifiziert gebundene Ausgaben ge-
nerell 

bis Fr. 6 000 000.– 

  Leiterin oder Leiter  
Hochspannungsanlagen 

Leiterin oder Leiter  
Anlagen & Systeme 

Leiterin oder Leiter  
Netz Mittelbünden 

1.7 Netznutzung Netzebene 1 bis Fr. 3 000 000.–   

1.8 Netznutzung Netzebene 2 bis Fr. 1 000 000.–   

1.9 Netznutzung Netzebene 3  bis Fr. 1 000 000.–  

1.10 Netznutzung Netzebene 5   bis Fr. 1 000 000.– 

 Leiterin oder Leiter Hochspannungsanlagen 

1.11 Systemdienstleistungen Swissgrid bis Fr. 1 000 000.– 

 
 

 
10 Befristete (und auch unterjährig befristete) Miet- und Pachtverträge werden kapitalisiert (Mietzins mal Jahre/Monate) und als neue einmalige Aus-
gaben bewilligt. 
11 Vgl. zu den Befugnissen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Baurechten Ziffer III. D. 2.1 und mit Dienstbarkeiten Ziffer III. D. 1.2 
12 Vgl. Art. 66b ROAB und Art. 37 Finanzhaushaltreglement (FHR, AS 611.111) 
13 Übersteigen die qualifiziert gebundenen Ausgaben den Betrag, für welchen Mitarbeitende befugt sind, ist die Vorsteherin oder der Vorsteher des 
Departements der Industriellen Betriebe für deren Bewilligung zuständig, auch wenn die Ausgaben weniger als sechs Millionen Franken betragen. 
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 Leiterin oder Leiter Netze 

1.12 Netzzuschlag Mittelbünden, Bergell 
und Zürich 

bis Fr. 10 000 000.– 

 Leiterin oder Leiter Metering 

1.13 Statistische Zählerprüfung bis Fr. 500 000.– 

 Leiterin oder Leiter  
SAP CRM & Utilities 

Fachverantwortliche  
Energiedaten 

Leiterin oder Leiter  
Telecom 

1.14 SAP Jahreswartung14 bis Fr. 2 500 000.–   

1.15 Fachspezifische Softwarewartung15  bis Fr. 200 000.– bis Fr. 200 000.– 

 Leiterin oder Leiter Rechnungswesen 

1.16 Steuern auf kantonaler und kommu-
naler Ebene 

bis Fr. 10 000 000.– 

1.17 Mehrwertsteuer bis Fr. 10 000 000.– 

 Leiterin oder Leiter  
Kraftwerke an der Limmat 

Leiterin oder Leiter  
Kraftwerke Bergell 

Leiterin oder Leiter 
Kraftwerke Mittelbünden 

1.18 Wasserzinsen Wettingen, Höngg und 
Letten 

bis Fr. 3 000 000.–   

1.19 Wasserzinsen Bergell  bis Fr. 3 000 000.–  

1.20 Wasserzinsen Mittelbünden   bis Fr. 3 000 000.– 

 

 
14 Seit dem 1. Januar 2023 können jährliche Informatik-Betriebskosten nicht mehr als Folgekosten i. S. v. § 15 Abs. 2 Gemeindeverordnung (VGG; 
LS 131.11) in einem Ausgabenbeschluss «mitgebilligt» werden. Sie sind neu gemäss Art. 67 ROAB als Bestandteil der einmaligen Ausgaben, wenn 
die Betriebskosten für eine bestimmte Dauer anfallen oder als jährlich wiederkehrende Ausgaben, wenn die Betriebskosten für eine unbestimmte 
Dauer anfallen, zu bewilligen. Bereits in einem früheren Ausgabenbeschluss ausgewiesene («mitgebilligte») betriebliche Folgekosten bilden hingegen 
regelmässig als Informatik-Nutzungsaufwand einen Anwendungsfall von qualifiziert gebundenen Ausgaben (vgl. STRB Nr. 1333/2022, S. 6). 
15 Vgl. Fn 14 
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 Leiterin oder Leiter 
Kraftwerke an der Limmat 

Leiterin oder Leiter 
Kraftwerke Bergell 

Leiterin oder Leiter 
Kraftwerke Mittelbünden 

1.21 Wasserwerksteuern Wettingen, 
Höngg und Letten 

bis Fr. 3 000 000.– 
  

1.22 Wasserwerksteuern Bergell  bis Fr. 3 000 000.–  

1.23 Wasserwerksteuern Mittelbünden   bis Fr. 3 000 000.– 

 Leiterin oder Leiter Kraftwerke Mittelbünden 

1.24 Inkonvenienzentschädigung Marmo-
rera 

bis Fr. 1 000 000.– 

 Leiterin oder Leiter  
Finanzen und Controlling 

Leiterin oder Leiter  
Rechnungswesen 

Leiterin oder Leiter  
Controlling 

1.25 Jahreskosten Partnerwerke  bis Fr. 6 000 000.– bis Fr. 6 000 000.– bis Fr. 6 000 000.– 

 Leiterin oder Leiter Betrieb Energie-
dienstleistungen 

Leiterin oder Leiter  
technisches Facilitymanagement 

1.26  Einkauf Betriebsenergie (Strom, Gas, 
Oel, Pellets usw.) und Wartung von 
Energiedienstleistungsanlagen 

bis Fr. 300 000.– bis Fr. 300 000.– 

Repräsentationsgeschenke 

 

Dienstchefin oder Dienstchef 
Leiterinnen und Leiter der 
Geschäftsbereiche und 

Laufbahnstufe IV 

Kostenstellenleitende, 
Projektleitende und Auf-

tragsleitende gemäss 
Eintrag im SAP 

1.27 Befugnis zur Ausrichtung von Reprä-
sentationsgeschenken16 

bis Fr. 300.– bis Fr. 100.– bis Fr. 100.– 

 
 

 
16 Vgl. Art. 64 Abs. 4 ROAB 
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2 Form der Ausgabenbewilli-

gung (Art. 39 FHR) 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

 

Leiterinnen und Leiter der 
Geschäftsbereiche und 

Laufbahnstufe IV 

Kostenstellenleitende, 
Projektleitende und 

Auftragsleitende gemäss 
Eintrag im SAP 

2.1 Die Bewilligung von neuen oder ge-
bundenen einmaligen oder wieder-
kehrenden Ausgaben sowie von qua-
lifiziert gebundenen Ausgaben 

Verfügung 
Digitale Visierung der Bestel-
lung bzw. des Rechnungsbe-

legs im SAP 

Digitale Visierung der Bestel-
lung bzw. des Rechnungsbe-

legs im SAP 

  Zuständige Mitarbeitende gemäss Ziffer III. C. 7.1, D. 1.2 und 2.1 sowie F. 1.6 

2.2 Die Bewilligung von Ausgaben für 
Entschädigungen oder Gegenleistun-
gen an Dritte beim Erwerb von 
Dienstbarkeiten 

Unterzeichnung des Dienstbarkeitsvertrags 

2.3 Die Bewilligung von Ausgaben für 
Miet- und Pachtzinsen für ein und 
dieselbe Liegenschaft 

Unterzeichnung des Miet- oder Pachtvertrags 

2.4 Die Bewilligung von Ausgaben für 
Baurechtszinsen oder für einmalige 
Entschädigungen für ein und die-
selbe Liegenschaft 

Unterzeichnung des Baurechtsvertrags 

2.5 Gerichtliche und aussergerichtliche 
Vergleiche 

Unterzeichnung des Vergleichs 
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3 Befugnisse zur Freigabe von Kre-
ditreserven für Ausgabenbeschlüsse 
des Stadtrats und der Vorsteherin 
oder des Vorstehers des Departe-
ments der Industriellen Betriebe171819 

Leiterinnen und Leiter der Geschäftsbereiche 

 

4 Vergaben Dienstchefin oder 
Dienstchef 

 

Leiterinnen und Leiter der 
Geschäftsbereiche 

Kostenstellenleitende, 
Projektleitende, Lagerver-

antwortliche/r und 
Auftragsleitende gemäss 

Eintrag im SAP 

  bis Fr. 1 000 000.– 20 bis Fr. 100 000.– bis Fr. 100 000.– 

 
  

 
17 Die Freigabe von Reserven für Ausgabenbeschlüsse des Stadtrats und der Vorsteherin oder des Vorstehers des Departements der Industri-
ellen Betriebe erfolgt via SAP durch die Dienstabteilungen. 
18 Die Freigabe von Reserven für Ausgabenbeschlüsse des Gemeinderats oder der Gemeinde erfolgt durch die Vorsteherin oder den Vorsteher 
des Departements der Industriellen Betriebe mittels Verfügung. 
19 Die Freigabe von Kreditreserven für Ausgabenbeschlüsse der Dienstchefin oder des Dienstchefs erfolgt formlos im Rahmen der Kreditabrech-
nung. 
20 Vgl. Anhang 3 zum ROAB 



 

11 
 

B. Verfügungsbefugnisse gegenüber Dritten 

 

  Dienstchefin 
oder Dienstchef 

 

Leiterin oder 
Leiter Finanzen 
und Controlling 

Leiterin oder 
Leiter und Mitar-

beitende  
Projekteinkauf  

Leiterin oder 
Leiter Inkasso 

Leiterin oder 
Leiter 

Netzwirtschaft 

1 Verfügung von Gebühren für Netznut-
zung und Bezug von elektrischer 
Energie sowie von Gebühren für den 
Anschluss von Gebäuden an das 
«Fibre to the Home»-Glasfasernetz 
(FTTH-Glasfasernetz)21 

•     

2 Verfügungen im Rahmen von Verga-
beverfahren, namentlich Zuschlag, 
Einlösen von Optionen, Ausschluss 
aus Verfahren, Abbruch von Verfahren 

  •   

3 Entscheid über IDG-Gesuche gemäss 
§ 24 IDG22 

•     

4 Verfügung über Realakte gemäss 
§ 10c VRG23, namentlich Verfügung 
der Energiesperre 

•     

 
21 Art. 5 Reglement über Gebühren für Gebäudeanschluss FTTH, AS 732.220. 
22 LS 170.4 
23 LS 175.2 
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5 Verfügungen betr. Förderbeiträge und 
-bedingungen24 gemäss VGL25 und 
AB VGL26 

    • 

 
  

 
24 Bei der Bewilligung von Förderbeiträgen, nachdem die Ausgaben für die Beiträge von der zuständigen Behörde bewilligt wurden (vgl. Art. 18 VGL). 
25 Verordnung über gemeinwirtschaftliche Leistungen im Rahmen der klima- und energiepolitischen Ziele, AS 732.360 
26 Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über gemeinwirtschaftliche Leistungen im Rahmen der klima- und energiepolitischen Ziele, AS 732.361 
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C. Vertragsbefugnisse272829 

 

1 Verträge im Zusammenhang 

mit der Planung-, dem Bau- 

und Betrieb von Kraftwerken 

gemäss Ziffer 1.2.1 EAR30 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Leiterin oder 
Leiter Energie 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 

Energie mit 
Aufgaben in der 
Stromproduktion 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 

Energie mit 
Aufgaben in der 

Stromproduktion ge-
mäss Laufbahnstufe 
(vgl. Ziffer III. C. 10) 

1.1 Verträge im Zusammenhang mit der 
Planung-, dem Bau- und Betrieb von 
Kraftwerken gemäss Ziffer 1.2.1 EAR 
ohne Vertragssumme 

  •  

 
27 Im Abschnitt «C. Vertragsbefugnisse» werden ausschliesslich die Kompetenzen zum Abschluss der aufgeführten Verträge (teilweise abgestuft 
nach Vertragssumme) geregelt. 
28 Bei Verträgen, die Ausgaben zur Folge haben, ist vorgängig eine Ausgabenbewilligung durch die zuständige Instanz einzuholen und sind 
allfällige Vergaben an Dritte vorgängig durch die zuständige Instanz genehmigen zu lassen bzw. sind solche Verträge unter entsprechendem Vorbe-
halt abzuschliessen. 
29 Für Verträge über Einnahmen mit erheblicher politischer Bedeutung ist der Stadtrat zuständig (Art. 74 Abs. 1 ROAB). Die Departementsvorstehen-
den sind zuständig für alle anderen Verträge über Einnahmen (Art. 74 Abs. 2 ROAB). Sie können die Befugnis im Departementserlass massvoll und 
stufengerecht an Angestellte übertragen (Art. 74 Abs. 3 ROAB). Im Abschnitt «C. Vertragsbefugnisse» werden die entsprechenden Verträge aufgelis-
tet und deren Abschluss im Grundsatz ohne betragsmässige Obergrenze hinsichtlich der Einnahmen Angestellten des ewz übertragen. Gemäss 
Art. 12 OrgR DIB haben die Angestellten vor dem Abschluss von Verträgen, die sich im Einzelfall als politisch bedeutsam erweisen oder anderweitig 
voraussichtlich erhebliche Auswirkungen über das Tagesgeschäft hinaus entfalten, jedoch vorgängig die Dienstchefin oder den Dienstchef einzubezie-
hen. Soweit erforderlich, ist darüber hinaus die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher zu involvieren. Für den Abschluss spezifi-
sche Verträge über Einnahmen wie Vermietung und Verpachtung (vgl. Ziffer III. C. 6.2 und 7.2) sowie die Gewährung von Baurechten (vgl. Ziffer III. D. 
2.1) und die Einräumung von Dienstbarkeiten (vgl. Ziffer III. D. 1.1) geltend besondere Befugnisse. 
30 Reglement über den Betrieb des Verteilnetzes und die Energielieferung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz), AS 732.210 
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1.2 Verträge im Zusammenhang mit der 
Planung-, dem Bau- und Betrieb von 
Kraftwerken gemäss Ziffer 1.2.1 EAR 
mit Vertragssumme 

   • 

 

2 Verträge im Stromhandel ge-

mäss Ziffer 1.2.2 EAR 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Leiterin oder 
Leiter Energie 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 

Energie mit 
Aufgaben in der 

Energiewirtschaft 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 

Energie mit 
Aufgaben in der 

Energiewirtschaft 
gemäss 

Laufbahnstufe 
(vgl. Ziffer III. C. 10) 

2.1 Verträge für den Kauf und Verkauf 
von Strom und Herkunftsnachweisen 
(HKN) 

  •  

2.2 Bilanzgruppenverträge  •   

2.3 Stromhandels-Rahmenverträge, z. B. 
EFET-Rahmenverträge, Verträge 
über den Zugang zu in- und ausländi-
schen Börsen und dergleichen 

 •   

2.4 Verträge im Zusammenhang mit 
Stromhandel gemäss Ziffer 1.2.2 EAR 
ohne Vertragssumme 

  •  

2.5 Verträge im Zusammenhang mit 
Stromhandel gemäss Ziffer 1.2.2 EAR 
mit Vertragssumme 

   • 
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3 Verträge im Stromvertrieb ge-

mäss Ziffer 1.2.3 EAR 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Leiterin oder 
Leiter Markt und 

Kunden 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 
Markt und Kunden 
mit Aufgaben im 

Stromvertrieb 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 
Markt und Kunden 
mit Aufgaben im 
Stromvertrieb ge-

mäss Laufbahnstufe 
(vgl. Ziffer III. C. 10) 

3.1 Verträge für den Verkauf von Strom 
über 100 GWh pro Jahr oder einer 
Vertragsdauer von über 5 Jahren bis 
10 Jahre 

•    

3.2 Verträge für den Verkauf von Strom 
bis zu 100 GWh pro Jahr und einer 
Vertragsdauer bis zu 5 Jahren 

 •   

3.3 Alle übrigen Verträge für den Verkauf 
von Strom bis zu 30 GWh pro Jahr 
und einer Vertragsdauer bis zu 5 Jah-
ren 

  •  

3.4 Verträge im Zusammenhang mit dem 
Stromvertrieb gemäss Ziffer 1.2.3 
EAR ohne Vertragssumme 

  •  

3.5 Verträge im Zusammenhang mit dem 
Stromvertrieb gemäss Ziffer 1.2.3 
EAR mit Vertragssumme 

   • 
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4 Verträge im Zusammenhang 

mit dem Bau- und Betrieb von 

Stromnetzen, Netzdienstleis-

tungen, öffentliche Uhren und 

Beleuchtungsanlagen gemäss 

Ziffer 1.2.4, 1.2.5 und 6 EAR 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Leiterin oder 
Leiter Netze 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 
Netze mit Aufgaben 

beim Bau- und 
Betrieb von Strom-

netzen 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 
Netze mit Aufgaben 

beim Bau- und 
Betrieb von Strom-

netzen gemäss 
Laufbahnstufe 

(vgl. Ziffer III. C. 10) 

4.1 Betriebsverträge mit Vor- und Nach-
liegern 

 •   

4.2 Netzanschluss-, Netznutzungs- und 
Betriebsverträge 

  •  

4.3 Verträge im Zusammenhang mit dem 
Bau- und Betrieb von Stromnetzen, 
Netzdienstleistungen, öffentliche 
Uhren und Beleuchtungsanlagen 
gemäss Ziffer 1.2.4, 1.2.5 und 6 EAR 
ohne Vertragssumme 

  •  

4.4 Verträge im Zusammenhang mit dem 
Bau- und Betrieb von Stromnetzen, 
Netzdienstleistungen, öffentliche 
Uhren und Beleuchtungsanlagen 
gemäss Ziffer 1.2.4, 1.2.5 und 6 EAR 
mit Vertragssumme 

   • 
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5 Verträge im Zusammenhang 

mit dem Leistungsauftrag 

Energiedienstleistungen31 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Leiterin oder Leiter 
Energielösungen 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 

Energielösungen mit 
Aufgaben im Bereich 

Verkauf, Realisie-
rung, Beratung und 

Betrieb 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 

Energielösungen ge-
mäss Laufbahnstufe 
(vgl. Ziffer III. C. 10) 

5.1 Verträge im Zusammenhang mit dem 
Leistungsauftrag Energiedienstleis-
tungen ohne Vertragssumme 

  •  

5.2 Verträge im Zusammenhang mit dem 
Leistungsauftrag Energiedienstleis-
tungen mit Vertragssumme 

   • 

 

6 Verträge im Bereich Telekom-

munikation 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Leiterin oder 
Leiter Netze 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 
Netze mit Aufgaben 
im Bereich Telekom-

munikation 

Mitarbeitende des 
Geschäftsbereichs 
Netze mit Aufgaben 
im Bereich Telekom-
munikation gemäss 

Laufbahnstufe 
(vgl. Ziffer III. C. 10) 

6.1 Verträge im Zusammenhang mit dem Leistungsauftrag Telecom3233 

6.1.1 Leitungsanschlussvertrag (LAV) 
ewz.zürinet auf Basis des von der 

  •  

 
31 Leistungsauftrag an das Elektrizitätswerk für das Erbringen von Energiedienstleistungen, AS 732.100 
32 Leistungsauftrag für das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen, AS 732.110 
33 Verträge mit Service Provider sind durch die Vorsteherin oder den Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe zu genehmigen. 
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Vorsteherin oder des Vorstehers des 
Departements der Industriellen Be-
triebe genehmigten «Mustervertra-
ges» 

6.1.2 Verträge im Zusammenhang mit der 
Erfüllung des Leistungsauftrages Tel-
ecom ohne Vertragssumme 

  •  

6.1.3 Verträge im Zusammenhang mit der 
Erfüllung des Leistungsauftrages Tel-
ecom mit Vertragssumme 

   • 

6.2 Verträge in Zusammenhang mit Mobilfunkantennen34 

6.2.1 Verträge über die Vermietung oder 
Verpachtung von Standorten für Mo-
bilfunkantennen mit einem jährlichen 
Zins von mehr als Fr. 100 000.– oder 
mit einer festen Vertragsdauer ein-
schliesslich zugesicherter Optionen 
von mehr als 10 Jahren, sind unter 
Vorbehalt der Zustimmung durch die 
Vorsteherin oder den Vorsteher des 
Departements der Industriellen Be-
triebe abzuschliessen 

• •   

 
34 Es handelt sich um Verträge über Einnahmen, welchen keine erhebliche politische Bedeutung beizumessen ist. Demnach liegt die Zuständigkeit 
für diese Verträge bei den Departementsvorstehenden (Art. 74 Abs. 2 ROAB). Sie können die Befugnis im Departementserlass massvoll und stufen-
gerecht an Angestellte übertragen (Art. 74 Abs. 3 ROAB). 
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6.2.2 Verträge über die Vermietung oder 
Verpachtung von Standorten für Mo-
bilfunkantennen mit einem jährlichen 
Zins von mehr als Fr. 50 000.– bis 
Fr. 100 000.– oder mit einer festen 
Vertragsdauer einschliesslich zugesi-
cherter Optionen von mehr als 5 bis 
10 Jahren 

•    

6.2.3 Verträge über die Vermietung oder 
Verpachtung von Standorten für Mo-
bilfunkantennen mit einem jährlichen 
Zins bis Fr. 50 000.– oder einer festen 
Vertragsdauer einschliesslich zugesi-
cherter Optionen bis zu 5 Jahren 

 •   

6.2.4 Verträge über die Vermietung oder 
Verpachtung von Standorten für Mo-
bilfunkantennen mit einem jährlichen 
Zins bis Fr. 10 000.– und einer unbe-
fristeten Vertragsdauer, wenn der 
Vertrag jederzeit35 kündbar ist 

  •  

 
  

 
35 D. h. unter Einhaltung üblicher Kündigungstermine und -fristen 
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7 Miete, Pacht, Vermietung und 

Verpachtung sowie unentgelt-

liche Überlassung zum Ge-

brauch 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

 

Leiterin oder Leiter 
Finanzen und Controlling 

Mitarbeitende der Abteilung 
Immobilien des Geschäfts-

bereich Finanzen und 
Controlling mit Laufbahn-

stufe III 

7.1 Miete oder Pacht 

7.1.1 Verträge über Miete oder Pacht für 
ein und dieselbe Liegenschaft mit ei-
nem jährlichen Zins von mehr als 
Fr. 10 000.– 

 •  

7.1.2 Verträge über Miete oder Pacht für 
ein und dieselbe Liegenschaft mit ei-
nem jährlichen Zins bis Fr. 10 000.– 

  • 

7.2 Vermietung oder Verpachtung36 

7.2.1 Verträge über die Vermietung oder 
Verpachtung von Miet- oder Pachtob-
jekten mit einem jährlichen Zins von 
mehr als Fr. 100 000.– oder mit einer 
festen Vertragsdauer einschliesslich 
zugesicherter Optionen von mehr als 
10 Jahren, sind unter Vorbehalt der 

• •  

 
36 Es handelt sich um Verträge über Einnahmen. Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Departements der Industriellen Betrieb ist zuständig für 
Verträge über Vermietung oder Verpachtung von Miet- oder Pachtobjekten mit einem jährlichen Zins bis Fr. 200 000.– oder mit einer festen Vertrags-
dauer einschliesslich zugesicherter Optionen bis 10 Jahren (vgl. Art. 76 Abs. 1 ROAB und Art. 75 ROAB e contrario). Darüber ist der Stadtrat zustän-
dig (Art. 75 ROAB). Die Departementsvorstehenden können die Befugnis im Departementserlass massvoll und stufengerecht an Angestellte überta-
gen (Art. 76 Abs. 3 ROAB). 
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Zustimmung durch die zuständige 
städtische Instanz abzuschliessen 

7.2.2 Verträge über die Vermietung oder 
Verpachtung von Miet- oder Pachtob-
jekten mit einem jährlichen Zins von 
mehr als Fr. 50 000.– bis 
Fr. 100 000.– oder mit einer festen 
Vertragsdauer einschliesslich zugesi-
cherter Optionen von bis zu 10 Jah-
ren 

 •  

7.2.3 Verträge über die Vermietung oder 
Verpachtung von Miet- oder Pachtob-
jekten mit einem jährlichen Zins bis 
Fr. 50 000.– und einer unbefristeten 
Vertragsdauer, wenn der Vertrag je-
derzeit37 kündbar ist 

  • 

7.3 Unentgeltliche, jedoch nicht schenkungsweise Überlassung von Grundstücken zur Nutzung 

7.3.1 Verträge über die unentgeltliche 
Überlassung landwirtschaftlicher 
Grundstücke, namentlich zur Nutzung 
und Pflege; Gewährung von Zufahr-
ten, Wende-, Parkplatz im Rahmen 
von Bauvorhaben, mit einer festen 
Vertragsdauer  

 •  

7.3.2 Verträge über die unentgeltliche 
Überlassung landwirtschaftlicher 

  • 

 
37 D. h. unter Einhaltung üblicher Kündigungstermine und -fristen 
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Grundstücke, namentlich zur Nutzung 
und Pflege, Gewährung von Zufahr-
ten, Wende-, Parkplatz im Rahmen 
von Bauvorhaben mit einer unbefris-
teten Vertragsdauer, wenn der Ver-
trag jederzeit38 kündbar ist 

7.3.3 Alle weiteren Verträge über die unent-
geltliche Überlassung von Grundstü-
cken zur Nutzung sind unter Vorbe-
halt der Zustimmung durch die 
zuständige städtische Instanz abzu-
schliessen 

•   

 

8 Mandatierung von Dritten im 

Zusammenhang mit der Füh-

rung von Prozessen und 

Rechtsmitteln sowie Rechts-

gutachten 

Leiterin oder Leiter Rechtsdienst sowie 
Juristinnen und Juristen des Rechtsdiensts 

8.1 Beauftragung von privaten Dritten mit 
der Führung von Prozessen und 
Rechtsmitteln 

• 

8.2 Aufträge für Rechtsgutachten • 

 

 
38 D. h. unter Einhaltung üblicher Kündigungstermine und -fristen 
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9 Einkauf von Waren, Dienstleis-

tungen und Bauarbeiten mit-

tels SAP-Bestellung 

Leiterin oder Leiter 
Einkauf 

Mitarbeitende der 
Abteilung Einkauf des Ge-

schäftsbereichs 
Finanzen und Controlling 

Mitarbeitende mit Funktio-
nen im Bereich Logistik des 

Geschäftsbereichs Netze 
mit Laufbahnstufe III 

9.1 SAP-Bestellungen über 
Fr. 1 000 000.– 

•   

9.2 SAP-Bestellungen bis Fr. 1 000 000.–  •  

9.3 SAP-Bestellungen bis Fr. 1 000 000.– 
für SAP-geführtes Logistikmaterial für 
Logistik Werkhof 

  • 

9.4 Liefervereinbarungen und Rahmen-
verträge 

•   
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10 Abgestufte Zuständigkeit für 

Verträge mit Vertragssummen 

gemäss Ziffern III. C. 1 bis 639 

Dienstchefin 
oder 

Dienstchef 
 

Leiterinnen 
und Leiter 

der 
Geschäftsbe-

reiche 

Mitarbeitende 
mit Laufbahn-

stufe IV 

Mitarbeitende 
mit Laufbahn-

stufe III 

Mitarbeitende 
mit Laufbahn-

stufe II 

Mitarbeitende 
mit Laufbahn-

stufe I 

10.1 Verträge mit einer festen Vertragsdauer einschliesslich zugesicherter Optionen bis 10 Jahren und mit einer Vertrags-
summe von insgesamt: 

10.1.1 über Fr. 1 500 000.– •      

10.1.2 über Fr. 1 000 000.– bis 
Fr. 1 500 000.– 

 •     

10.1.3 über Fr. 500 000.– bis Fr. 1 000 000.–   •    

10.1.4 über Fr. 50 000.– bis Fr. 500 000.–    •   

10.1.5 über Fr. 2500.– bis Fr. 50 000.–     •  

10.1.6 bis Fr. 2500.–      • 

10.2 Verträge mit einer festen Vertragsdauer einschliesslich zugesicherter Optionen über 10 Jahren und mit einer Vertrags-
summe von insgesamt: 

10.2.1 über Fr. 500 000.– •      

10.2.2 bis zu Fr. 500 000.–  •     

 
39 Wie in Fn 28 festgehalten, ist bei Verträgen, die Ausgaben zur Folge haben, vorgängig eine Ausgabenbewilligung durch die zuständige Instanz 
einzuholen und sind allfällige Vergaben an Dritte vorgängig durch die zuständige Instanz genehmigen zu lassen bzw. sind solche Verträge unter ent-
sprechendem Vorbehalt abzuschliessen. Die Kompetenz zum Abschluss von Verträgen über Einnahmen wird, wie in Fn 29 festgehalten, aus be-
trieblichen Gründen im Rahmen von Ziffer III. C. 10 ohne betragsmässige Obergrenze an Angestellte des ewz übertragen. Gemäss Art. 12 OrgR DIB 
haben die Angestellten vor dem Abschluss von Verträgen, die sich im Einzelfall als politisch bedeutsam erweisen oder anderweitig voraussichtlich 
erhebliche Auswirkungen über das Tagesgeschäft hinaus entfalten, jedoch vorgängig die Dienstchefin oder den Dienstchef einzubeziehen. Soweit 
erforderlich, ist darüber hinaus die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher zu involvieren. Für Verträge über Einnahmen mit erheb-
licher politischer Bedeutung ist der Stadtrat zuständig (Art. 74 Abs. 1 ROAB). 



 

25 
 

D. Grundbuchgeschäfte 

 

1 Dienstbarkeiten  

1.1 Einräumung40 von Dienstbarkeiten 

 Einräumung von Dienstbarkeiten bei 
einer von Dritten geleisteten Entschä-
digung oder Gegenleistung bis 
Fr. 100 000.–41, sofern dadurch der 
Wert oder die Nutzbarkeit der Liegen-
schaft nicht wesentlich beeinflusst 
wird42 

• Leiterin oder Leiter Finanzen und Controlling 

• Leiterin oder Leiter Netze 

• Leiterin oder Leiter Kraftwerke Bergell 

• Leiterin oder Leiter Kraftwerke Mittelbünden 

• Leiterin oder Leiter Kraftwerke Limmat 

• Mitarbeitende der Abteilung Immobilien des Geschäftsbereichs Finanzen und Con-
trolling mit Laufbahnstufe III 

 
  

 
40 Die Befugnis beinhaltet den Entscheid über die Einräumung der Dienstbarkeit. 
41 Da es sich hier um einen Vertrag über Einnahmen handelt, ist die Höhe der von Dritten geleisteten Entschädigung oder Gegenleistung massge-
bend. Die Zuständigkeit richtet sich grundsätzlich nach den Befugnissen für die Bewilligung von gebundenen Ausgaben (vgl. Art. 79 ROAB). Die 
Ausgabenbewilligungsbefugnis der Dienstchefin oder des Dienstchefs für gebundene einmalige Ausgaben reicht bis Fr. 600 000.– (Art. 66 Abs. 3 lit. a 
ROAB). Gestützt auf Art. 59 Abs. 3 ROAB wird die Kompetenz hier tiefer angesetzt. 
42 Wird durch die Einräumung von Dienstbarkeiten der Wert oder die Nutzbarkeit der Liegenschaft wesentlich beeinflusst, richtet sich die Zuständig-
keit nach dem Verkehrswert der Liegenschaft: vgl. Art. 78 lit. b ROAB (Vorsteherin oder Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe), 
Art. 77 lit. b ROAB (Stadtrat) und Art. 61 lit. b GO (Gemeinderat) 
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1.2 Erwerb43 von Dienstbarkeiten 

  Geschäftsbereich 
Netze 

Geschäftsbereich 
Energielösungen 

Geschäftsbereich 
Energie 

Geschäftsbereich 
Markt und Kunden 

Geschäftsbe-
reich Finanzen 
und Control-

ling 

Dienstbarkeiten 
betreffend 

elektrische Leitungen, 
Trassen, Verteilräume, 

Transformatoren- 
stationen, 

Telekommunikations- 
leitungen und -anlagen 

Dienstbarkeiten 
betreffend 

Energieerzeugungs- 
und  

-gewinnungsanlagen, 
Unterstationen und 

Leitungen; 
Dienstbarkeiten 

betreffend  
Errichtung, Bestand, 
Betrieb und Unterhalt 
von Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge 
(einschliesslich Ver-
teilkasten), des Aus-
senabstellplatzes, 

Durchleitungsrechte 
für Leitungen sowie 

Zugangsrechte 

Dienstbarkeiten 
betreffend 

Energieerzeugungs- 
und 

gewinnungsanlagen, 
Unterstationen und 

Leitungen 

Dienstbarkeiten be-
treffend 

Errichtung, Bestand, 
Betrieb und Unterhalt 
von Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge (ein-

schliesslich Verteil-
kasten), des Aussen-

abstellplatzes, 
Durchleitungsrechte 
für Leitungen sowie 

Zugangsrechte (Fuss- 
und Fahrwegrecht) 

zugunsten der Öffent-
lichkeit; 

Dienstbarkeiten 
betreffend 

Energieerzeugungs- 
und  

-gewinnungsanlagen, 

alle Dienstbar-
keiten (ohne in-

haltliche Ein-
grenzung) 

 
43 Die Befugnis beinhaltet den Entscheid über den Erwerb der Dienstbarkeit. 
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(Fuss- und Fahrweg-
recht) zugunsten der 

Öffentlichkeit 

Unterstationen und 
Leitungen 

 Erwerb von Dienstbarkei-
ten bei einer Entschädi-
gung oder Gegenleistung 
an Dritte bis Fr. 100 000.–
44 

• Daniel Schalch, Leiter 
Koordination und 
Rechte 

• Pietro Hofer, Fachspe-
zialist Vertragsmanage-
ment 

• Christian Forrer, Leiter 
Dienstleistungen 

• Stefan Hollenstein, Pro-
jektleiter Stationen 

• Philip Aggeler, Fach-
spezialist Tiefbau 

• Niklaus Erb, Fachspezi-
alist Tiefbau 

• Patrick Mächler, Leiter 
Hochspannungsleitun-
gen 

• Emir Lanicca, Leiter 
Netz Mittelbünden 

• Sven Weidmann, Leiter 
Vertragsmanagement 

• Heinz von Weissenfluh, 
Fachspezialist Netz-
support Mittelbünden 

• Christoph Deiss, Lei-
ter Energielösungen 

• Markus Fischer. Lei-
ter Verkauf EDL 

• Roland Hübscher, 
Fachspezialist Ver-
kauf EDL 

• Marco Skär, Projekt-
entwickler EDL 

• Catherine Martin-Ro-
bert, Fachspezialistin 
Verkauf EDL 

• Colette Stauffer, As-
sistentin Verkauf und 
Realisierung 

• Julia Huber, Fachspe-
zalistin PMO und Do-
kumentation 

• Marcel Rohner, Fach-
spezialist Beratung 
und Verkauf 

• Andres Fasciati, Be-
triebsleiter Bergell 

• Lucien Stern, Be-
triebsleiter Mittelbün-
den 

• Jens Harenberg, Be-
triebsleiter Limmat 

• Nico Luterbacher, Pro-
jektleiter erneuerbare 
Energien  

• Björn Slawik, Leiter 
Produktentwicklung 

• Andrea Wittel, 
Leiterin Abtei-
lung Immobi-
lien 

 
44 Die Zuständigkeit richtet sich grundsätzlich nach den Befugnissen für die Bewilligung von neuen und gebundenen Ausgaben. Die Ausgabenbewilli-
gungsbefugnis der Dienstchefin oder des Dienstchefs für neue und gebundene einmalige Ausgaben reicht bis Fr. 600 000.– (Art. 66 Abs. 3 lit. a ROAB 
und Anhang 3 zum ROAB). Gestützt auf Art. 59 Abs. 3 ROAB wird die Kompetenz der Dienstchefin oder des Dienstchefs auf Fr. 100 000.– herabge-
setzt. 
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1.3 Vertragsabschluss und Grundbuchanmeldung  

  Geschäftsbereich 
Netze 

Geschäftsbereich 
Energielösungen 

Geschäftsbereich 
Energie 

Geschäftsbereich 
Markt und Kun-

den 

Geschäftsbereich 
Finanzen und 
Controlling 

 Nach dem Entscheid der 
zuständigen städtischen In-
stanz über die Einräu-
mung45 oder Erwerb46 der 
Dienstbarkeit: Befugnis 
Dienstbarkeitsverträge 
(inkl. öffentlicher Beurkun-
dung) abzuschliessen und 
diesbezügliche Eintragun-
gen, Löschungen, Anmer-
kungen und Vormerkungen 
im Grundbuch anzumel-
den. 

• Daniel Schalch, Leiter 
Koordination und Rechte 

• Pietro Hofer, Fachspezi-
alist Vertragsmanage-
ment 

• Christian Forrer, Leiter 
Dienstleistungen 

• Stefan Hollenstein, Pro-
jektleiter Stationen 

• Philip Aggeler, Fachspe-
zialist Tiefbau 

• Niklaus Erb, Fachspezi-
alist Tiefbau 

• Patrick Mächler, Leiter 
Hochspannungsleitun-
gen 

• Emir Lanicca, Leiter 
Netz Mittelbünden 

• Sven Weidmann, Leiter 
Vertragsmanagement 

• Heinz von Weissenfluh, 
Fachspezialist Netzsup-
port Mittelbünden 

• Christoph Deiss, Lei-
ter Energielösungen 

• Markus Fischer. Lei-
ter Verkauf EDL 

• Roland Hübscher, 
Fachspezialist Ver-
kauf EDL 

• Marco Skär, Projekt-
entwickler EDL 

• Catherine Martin-
Robert, Fachspezia-
listin Verkauf EDL 

• Colette Stauffer, As-
sistentin Verkauf 
und Realisierung 

• Julia Huber, Fach-
spezialistin PMO 
und Dokumentation 

• Marcel Rohner, 
Fachspezialist Bera-
tung und Verkauf 

• Andres Fasciati, Be-
triebsleiter Bergell 

• Lucien Stern, Be-
triebsleiter Mittelbün-
den 

• Jens Harenberg, Be-
triebsleiter Limmat 

• Nico Luterbacher, 
Projektleiter erneu-
erbare Energien  

• Björn Slawik, Leiter 
Produktentwick-
lung 

• Andrea Wittel, Lei-
terin Abteilung Im-
mobilien 

 

 
45 Vgl. Ziffer III. D. 1.1 
46 Vgl. Ziffer III. D. 1.2 
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2 Baurechte  

2.1 Erwerb von Baurechten 

 Erwerb von Baurechten bei einer ein-
maligen Entschädigung oder Gegen-
leistung an Dritte bis Fr. 100 000.–47 48 

• Leiterin oder Leiter Finanzen und Controlling 

• Leiterin oder Leiter Netze 

• Leiterin oder Leiter Kraftwerke Bergell 

• Leiterin oder Leiter Kraftwerke Mittelbünden 

• Leiterin oder Leiter Kraftwerke Limmat 

• Leiterin oder Leiter Vertragsmanagement Netze 

• Fachspezialistin oder Fachspezialist Netzsupport Mittelbünden 

• Mitarbeitende der Abteilung Immobilien des Geschäftsbereichs Finanzen und Con-
trolling mit Laufbahnstufe III 

2.2 Vertragsabschluss und Grundbuchanmeldung 

 Nach dem Entscheid der zuständigen 
städtischen Instanz über die Gewäh-
rung49 oder den Erwerb50 eines Bau-
rechts: Befugnis Baurechtsverträge 

• Leiterin oder Leiter Finanzen und Controlling 

• Leiterin oder Leiter Netze 

• Leiterin oder Leiter Kraftwerke Bergell 

• Leiterin oder Leiter Kraftwerke Mittelbünden 

 
47 Bei einmaligen Entschädigungen für Baurechte richtet sich die Zuständigkeit grundsätzlich nach den Befugnissen für die Bewilligung von neuen 
und gebundenen Ausgaben. Die Ausgabenbewilligungsbefugnis der Dienstchefin oder des Dienstchefs für neue und gebundene einmalige Ausgaben 
reicht bis Fr. 600 000.– (Art. 66 Abs. 3 lit. a ROAB und Anhang 3 zum ROAB). Gestützt auf Art. 59 Abs. 3 ROAB wird die Kompetenz der Dienstchefin 
oder des Dienstchefs und von weiteren Angestellten auf Fr. 100 000.– herabgesetzt. 
48 Bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben für Baurechtszinsen richtet sich die Zuständigkeit nach den Ausgabenbewilligungsbefugnissen ge-
mäss Art. 64 Abs. 3 lit. c ROAB (Dienstchefin oder Dienstchef), Art. 64 Abs. 1 lit. d ROAB (Vorsteherin oder Vorsteher des Departements der Industri-
ellen Betriebe), Art. 63 lit. d ROAB (Stadtrat) und Art. 59 lit. e ROAB (Gemeinderat). 
49 Bei der Gewährung eines Baurechts, richtet sich die Zuständigkeit nach dem Verkehrswert der Liegenschaft: vgl. Art. 78 lit. a ROAB (Vorsteherin 
oder Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe), Art. 77 lit. a ROAB (Stadtrat) und Art. 61 lit. a GO (Gemeinderat). Die Dienstchefinnen 
und Dienstchefs haben hier keine Kompetenzen. Von einer Übertragung dieser Befugnis gestützt auf Art. 78 Abs. 2 ROAB wird abgesehen. 
50 Vgl. Ziffer III. D. 2.1 
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(inkl. öffentlicher Beurkundung) abzu-
schliessen und diesbezügliche Eintra-
gungen, Löschungen, Anmerkungen 
und Vormerkungen im Grundbuch an-
zumelden. 

• Leiterin oder Leiter Kraftwerke Limmat 

• Leiterin oder Leiter Vertragsmanagement Netze 

• Fachspezialistin oder Fachspezialist Netzsupport Mittelbünden 

• Mitarbeitende der Abteilung Immobilien des Geschäftsbereichs Finanzen und Con-
trolling mit Laufbahnstufe III 

 

3 Anlagen  

3.1 Vertragsabschluss und Grundbuchanmeldung 

  Geschäftsbereich 
Finanzen und Controlling 

Geschäftsbereich Energie 

 Nach dem Entscheid51 der zuständigen 
städtischen Instanz über den Erwerb, 
die Veräusserung oder die tausch-
weise Abgabe einer Liegenschaft des 
Finanzvermögens: Befugnis Verträgen 
über den Erwerb, die Veräusserung 
und die tauschweise Abgabe von Lie-
genschaften (inkl. öffentlicher Beur-
kundung) abzuschliessen und diesbe-
zügliche Eintragungen, Löschungen, 
Anmerkungen und Vormerkungen im 
Grundbuch anzumelden. 

• Hanspeter Rahm, Leiter Finanzen und 
Controlling 

• Andrea Wittel, Leiterin Immobilien 

• Andres Fasciati, Betriebsleiter Bergell 

• Lucien Stern, Betriebsleiter Mittelbünden 

 
  

 
51 Die Zuständigkeit für den Erwerb, die Veräusserung und die tauschweise Abgabe richtet sich nach dem Verkehrswert der Liegenschaft: vgl. Art. 69 
Abs. 2 ROAB (Vorsteherin oder Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe), Art. 68 ROAB (Stadtrat) und Art. 60 GO (Gemeinderat) 
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E. Gesellschaften 

 

1 Beteiligungen Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Leiterin oder Leiter 
Finanzen und Controlling 

Leiter oder Leiterin 
Recht 

1.1 Nach dem Entscheid der zuständigen 
städtischen Instanz über die Beteiligung 
an Unternehmen52: Befugnis zur Vor-
nahme sämtlicher für die Umsetzung der 
Beschlüsse erforderlichen Rechtsge-
schäfte, namentlich Abschluss von Ver-
trägen, Durchführung von Versammlun-
gen, Leistung von Einlagen, 
Veranlassung öffentlicher Beurkundun-
gen und behördlicher Anmeldungen. 

• • • 

2 Einfache Gesellschaften Leiterinnen oder Leiter der Geschäftsbereiche 

2.1 Abschluss von Verträgen in Zusammen-
hang mit einfachen Gesellschaften53 

• 

 
52 Stimmberechtigte (Art. 35 Abs. 1 lit. c GO;), Gemeinderat (Art. 59 lit. d), Stadtrat (Art. 63 lit. b ROAB) oder Departementsvorstehende (Art. 64 Abs. 1 
lit. b ROAB). Die Dienstchefinnen und Dienstchefs verfügen über keine Finanzbefugnisse im Zusammenhang mit der Beteiligung an Unternehmen. 
53 Der Vorsteherin oder dem Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe sind die folgenden Befugnisse vorbehalten: Die Entscheide über  

• die Gründung von einfachen Gesellschaften, unabhängig davon, ob damit die Leistung eines finanziellen Beitrags verbunden ist oder nicht; 

• wesentliche Änderungen in Zusammenhang mit einfachen Gesellschaften (namentlich Zweckänderungen, Weiterführung der Gesellschaft über 
den ursprünglich vorgesehenen Zeitraum hinaus);  

• die Auflösung von einfachen Gesellschaften; und  

• die Bewilligung von Ausgaben in Zusammenhang mit einfachen Gesellschaften, vorbehältlich der Zuständigkeit anderer städtischer Instanzen. 
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F. Sonstige rechtsgeschäftliche Befugnisse 

 

1 Verfahren, Prozesse und 

Rechtsmittelverfahren5455 

 

1.1 Verfahrenshandlungen in Verwal-
tungsverfahren 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Fachlich zuständige 
Leiterinnen und 

Leiter der Geschäfts-
bereiche 

Leiterin oder 
Leiter Inkasso 

Leiterin oder Leiter 
Rechtsdienst sowie 

Juristinnen und Juris-
ten des Rechtsdiensts 

1.1.1 Eintragungen von Schutzrechten (Pa-
tente, Marken) 

•    

1.2 Prozessführungsbefugnis in Ver-
waltungs-, Straf- und Zivilsachen 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Fachlich zuständige 
Leiterinnen und 

Leiter der Geschäfts-
bereiche 

Leiterin oder 
Leiter Inkasso 

Leiterin oder Leiter 
Rechtsdienst sowie 

Juristinnen und Juris-
ten des Rechtsdiensts 

1.2.1 Aktiver Zivilprozess •56   • 

1.2.2 Passiver Zivilprozess  •  • 

 
Beim Abschluss entsprechender Verträge ist die Zustimmung der zuständigen städtischen Instanz vorgängig einzuholen bzw. sind die Verträge unter 
entsprechendem Vorbehalt abzuschliessen. 
54 Vgl. zur Prozessführungsbefugnis der Rechtskonsulentin oder des Rechtskonsulenten Art. 29 ROAB und zur Prozessführungsbefugnis der 
Departementsvorstehenden Art. 47 ff. ROAB sowie zur Prozessführungsbefugnis des Rechtsdiensts des Departementssekretariats den An-
hang 1 «Departementssekretariat» zum OrgR DIB. 
55 Der Vorsteherin oder dem Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe wird das Recht vorbehalten, strittige Verfahren, in denen wich-
tige Interessen der Stadt oder des Departements betroffen sind, selber zu führen oder Dritte mit der Führung von Verfahren und Prozessen zu 
beauftragen. Verfahren, in denen wichtige Interessen der Stadt betroffen sind, werden dem Stadtrat zur Beurteilung zu unterbreiten, damit dieser ent-
scheiden kann, ob er sich die Befugnis zur Führung des Verfahrens selbst vorbehält oder anderweitig überträgt (vgl. Art. 47 Abs. 1 und 2 ROAB). 
56 Auf Antrag der zuständigen Leiterin oder des zuständigen Leiters des Geschäftsbereichs und der zuständigen Juristin oder des zuständigen Juris-
ten des Rechtsdiensts. 
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1.2.3 Beschwerden an das Bundesgericht •57   • 

1.2.4 Aktive und passive Verwaltungspro-
zess inkl. Verwaltungsstrafverfahren 

 •58  • 

1.2.5 Übernahme der Prozessführung bei 
Rechtsmittelverfahren gegen Stadt-
ratsbeschlüsse in Absprache mit der 
Leiterin oder dem Leiter Rechtsdienst 
des Departementssekretariats59 

   • 

1.3 Adhäsionsweise Geltendmachung 
von Schadenersatzforderungen in 
Strafverfahren 

   • 

1.4 Stellen von Strafanträgen60    • 

1.5 Betreibungsbegehren, Rechtsöff-
nungsbegehren, Fortsetzungsbe-
gehren und Verwertungsbegehren 

  •61 • 

 

 
57 Auf Antrag der zuständigen Leiterin oder des zuständigen Leiters des Geschäftsbereichs und der zuständigen Juristin oder des zuständigen Juris-
ten des Rechtsdiensts. 
58 Auf Antrag der zuständigen Juristin oder des zuständigen Juristen des Rechtsdiensts. 
59 Für die Erhebung eines Rechtsmittels (Anfechtung oder Nichtanfechtung) bei ganz oder teilweiser Aufhebung eines Stadtratsbeschlusses siehe 
Art. 13 ROAB. 
60 Vgl. auch AS 172.130, Stellung von Strafanträgen bei Antragsdelikten zum Nachteil der Stadt 
61 Bei rechtlich komplexen Fällen, unter Einbezug der zuständigen Juristin oder des zuständigen Juristen des Rechtsdiensts. 
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1.6 Abschluss von gerichtlichen und 
aussergerichtlichen Vergleichen62 

Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Fachlich zuständige Leite-
rinnen und Leiter der Ge-
schäftsbereiche und Lauf-

bahnstufe IV 

Kostenstellenleitende, Pro-
jektleitende und Auftragslei-

tende gemäss Eintrag im 
SAP 

1.6.1 die mit Ausgaben oder Einnahmen 
von mehr als Fr. 600 000.– verbun-
den sind, sind unter Vorbehalt der 
Zustimmung durch die zuständige 
städtische Instanz abzuschliessen 

• •  

1.6.2 die mit Ausgaben63 oder Einnah-
men64 bis Fr. 600 000.– verbunden 
sind65 

•   

1.6.3 die mit Ausgaben oder Einnahmen 
bis Fr. 100 000.– verbunden sind 

 • • 

 
  

 
62 Diese Befugnis kann im Rahmen Art. 48 ROAB im Departementserlass übertragen werden. 
63 Die Ausgabenbewilligungsbefugnis der Dienstchefin oder des Dienstchefs reicht bis Fr. 600 000.– (vgl. Anhang 3 zum ROAB). Bei Ausgaben über 
Fr. 600 000.– bis Fr. 1 000 000.– ist die Vorsteherin oder der Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe zuständig (vgl. Art. 48 Abs. 1 lit. b 
ROAB). 
64 Für Verträge über Einnahmen mit erheblicher politischer Bedeutung ist der Stadtrat zuständig (Art. 74 Abs. 1 ROAB). Die Departementsvorstehen-
den sind zuständig für alle anderen Verträge über Einnahmen (Art. 74 Abs. 2 ROAB). Sie können die Befugnis im Departementserlass massvoll und 
stufengerecht an Angestellte übertragen (Art. 74 Abs. 3 ROAB). Gestützt darauf wird die Befugnis zum Abschluss von Vergleichen über Einnahmen 
bis Fr. 600 000.– der Dienstchefin oder dem Dienstchef übertragen. 
65 Soweit sich die Vorsteherin oder der Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe oder der Stadtrat die Verfahrens- und Prozessführungs-
befugnis nicht selbst vorbehalten oder diese anderweitig übertragen hat und keine wichtigen Interessen der Stadt betroffen sind (Art. 48 Abs. 1 lit. a 
und c ROAB). 
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2 Personalrechtliche Befugnisse Dienstchefin oder 
Dienstchef 

Leiterinnen und Leiter der  
Geschäftsbereiche Netze,  

Energie, Finanzen und  
Controlling, Digitalisierung und 
Informatik, Markt und Kunden 

sowie Energielösungen 

Direkte 
Vorgesetzte 

2.1 Zuständigkeit für Mahnungen und die Beurteilung 
über die Zielerreichung nach einer Mahnung 
(Art. 34bis AB PR) 

 • 
 

2.2 Anstellungen mit öffentlich-rechtlichem Vertrag bis 
Funktionsstufe 14 (Art. 25 AB PR) 

•  
 

2.3 Anstellungen mit öffentlich-rechtlichem Vertrag bis 
Funktionsstufe 11 (Art. 25 AB PR) 

  
• 

2.4 Erlass von Ausführungsbestimmungen zum Bil-
dungsreglement  

•  
 

 

3 Zahlungsfreigabeberechtigung 

(Art. 86 Abs. 2 FHR) 

– Leiterin oder Leiter Finanzen und Controlling 
– Leiterin oder Leiter Digitalisierung und Informatik 
– Leiterin oder Leiter Rechnungswesen 
– Fachspezialistin Steuern, IKS und Treasury 
– Leiterin oder Leiter Finanzbuchhaltung 
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G. Mitgliedschaftsrechte in Vereinen66 

 
 Mandatierung und Instruktion der städtischen Vertretungen für Mitgliederversammlungen sowie 

Delegation von Angestellten in den Vorstand 
Dienstchefin oder Dienstchef 

 

1 Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)  • 

2 Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (SWV) • 

3 Schweiz. Gesellschaft für Energie- und Netzforschung SGEN • 

4 Verein Smart Grid Schweiz (VSGS) • 

5 Digital Switzerland • 

6 Fachkommission für Hochspannungsfragen (FKH) • 

7 Glasfasernetz Schweiz • 

8 Electrosuisse inkl. Cigré • 

9 ela Energiewelt • 

10 RegioGrid • 

11 Verein Energy Certificate System - Schweiz, ECS • 

12 Groupement Romand pour l’Energie Eolienne (GREE) • 

13 Vereinigung Bündner EW VBE, Chur • 

14 VUE naturemade • 

15 Action jam • 

16 Deutsch-französisches Büro für die Energiewende • 

17 AEE Suisse • 

18 Norwea, norwegischer Fachverband für Windenergie • 

19 energo • 

20 Schwedischer Windkraftverband • 

 

 
66 Bei Vereinen und Verbänden, bei welchen die Vorsteherin oder der Vorsteher oder eine höhere städtische Instanz die Mitgliedschaftsbeiträge bewil-
ligt hat, wird geregelt, wer über die Mandatierung und Instruktion der städtischen Vertretungen für Mitgliederversammlungen sowie die Delegation von 
Angestellten in den Vorstand entscheidet, soweit die Abordnung bzw. der Wahlvorschlag nicht durch den Stadtrat erfolgt (vgl. STRB Nr. 703/2018). 


